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Seemann 3uriftijdjc§ fottoqnium 1

58öf)ler ©infüljrung in bn§ SBerfiiinbniS bc§ fdjmck
jcrijdicn ginanjinefenä unb ber $inan3=
miffenfdjaft, mit Dlepetitorium i i

Surmann Science et questions financières i —
fyeffimann ©dfiucijerijcfjc f^ifdjeret unb fJifdjjudjt 2 —

7. Scrocftcr
Söabouj' Politique forestière et administration 5 —

Exercices et séminaire — 2

Histoire de la sylviculture i —
Snucljcl SBnlbrocrlrecfjnung, mit Hebungen.... 2 i
©djiibcliu äßalbbau IV, mit Hebungen (6 Sage) 1 —
5DÎ008 Sllptoirtfdjaft 1 —i

Sen ©tubierenbeu mirb ber SSefucf) bon SJorlefnngen ber Slbteilung XII A
Oth)iIofopl)'f$e unb ftaatsmiffcnfdtaftlicfic Seftion ber ©. X. £.) empfoîjlcn.

SSeginn beS ©emeftcrS am 10. Cftober 1928.

©djhtjj be§ ©emefterS am 2. 311ärj 1929.

^uc^ercmgeigen.

Forstliche Rundschau. Berichte über die gesamte forstliche Literatur des

In- und Auslandes. Herausgegeben von Prof. Dr. ffewincft Weber, Frei-
burg i. B. Vierteljährlich ein Heft. Abonnementspreis RM. 20 je Band.

Verlag von J. Neumann, Neudamm.
Während nahezu vierzig Jahren erschien als ausgezeichnetes Orien-

tierungsmittel über die neue forstliche Literatur der « ForsWicAe Jahres-
ôeric/}£ », eine Beilage zur « Allgemeine«. Forsl- Mwd Jagtefeeilwwgr ». Nach
dem Kriege führte der LöWjt/pseAe Verlag in Tübingen das Unternehmen
zwei Jahre lang weiter. Von der ganzen Fachwelt freudig begrüsst, kamen
die beiden Jahrgänge 1924 und 1925 heraus. Aber der Verleger sah sich bald
genötigt, von dem Unternehmen zurückzutreten, weil die Herstellungskosten
im Verhältnis zum Kreis der' Abonnenten zu gross waren.

Es ist wohl in erster Linie das persönliche Verdienst Prof. Dr. Rem-
rieh Webers in Freiburg i. B., wenn die Jahresberichte nunmehr sogar in
verbesserter und erweiterter Form, nämlich als vierteljährlich erscheinende
« ForsllicAe Rmefec/iaw » wieder erscheinen können, indem es ihm gelungen
ist, die Mittel einer Stiftung zur Förderung der Wissenschaft und eine
leistungsfähige Verlegerfirma für das Unternehmen zu gewinnen.

Das erste Heft des ersten Bandes ist im November, 128 Seiten stark,
erschienen. Es beginnt mit der Besprechung der im Jahre 1928 erschie-
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Dozent Fach

Std.

Volles.

Lecmcmn Juristisches Kolloquium 1

Böhler Einführung in dns Verständnis des schwei-

zerischcn Finnnzwescns und der Finanz-
Wissenschaft, mit Nepetilorium 1 1

Turmann Leienos ot questions Ananeièros 1

Fehlmanti Schweizerische Fischerei und Fischzucht 2

7. Semester

Badoux Uolitique korestiers ot administration 5

Uxereiees ot séminaire — 2

Histoire àe la sylviculture 1 —
Knuchcl Waldwcrlrechnung, mit Uebungen. 2 i
Schädclin Waldbau IV, mit Uebungen (6 Tage) 1 —
Moos Alpwirtschaft 1 —

Den Studierenden wird der Besuch von Vorlesungen der Abteilnng XII X
(Philosophische und stncitswisscnschnftliche Sektion der E. T. H.) empfohlen.

Beginn des Semesters nm 19. Oktober 1928.

Schluß des Semesters nm 2. März 1929.

Müchercrnzeigen.

porstUetiv kunàbsu. Leriebts über <1is «rescuote torstUobo Oiteratrcr àes

In- unà Xuslanàes. lZerausKSASden von ?rok. Or. //àric/è lVedsr, Orel-

durK i. L. ViartoljtidrUob ein Hott. ^boniivmsntspreis RN. 20 je Lanà.
Verlag von .1. Xeumann, Xenàamm.

VVâbrenà nabesu vier/.i^ àslrrsn ersebisn à ausAe/.vieknstss Orieii-
tierungsmittsl über àio nous korstliàe Oiteratur àer < /''orsMcà ^a/ires-
derià », oins Loilags ?ur « ^i/AêMàs» /«'orst- ec»«/ /«AÂseàKA ». Xaolr
àem XrieM kìUirte à I-aiczoxsà Verlag in VübinMn à Vnternelnnsn
?,veiàaliro àg rveitsr. Von àer gkm?.vn Oaelnvolt srenâig bogrtisst, kamen
àio dviàvn .lalirgänge 1924 unà 1925 Iwraus. Xbsr àer Verleger sak sied balà
genötigt. von àenr Unternelrmen Zurückzutreten, weil àio Herstellungskosten
im Vsrbaltnis ^um Kreis clov Xdonnsnten ?.u gross waren.

Ils ist wotil in erster Oinie àns persönliclie Voràienst Urok. Or. //si«-
ris/» IUe5<?r.s in Oreiburg i. L., wenn àio .lakrssberiàte nnoinà sogar in
verbesserter unà erweiterter Oorm nìiinlled à vierteMbrliok erseàsinenâe
« /^or^//is/is /ê«mc/ss/è«tt » wieder srsebsinen können, inàein es ilrm gelungen
ist, àio Uittsl einer Ltiktung ?ur Oôràsrung àsr IVissensckakt nnà eine
leistungstalngs Verlegerkirma kür àas Ontsrnelnnon ?u gewinnen.

Oas erste Ilekt îles ersten Rancies ist im November. 128 Leiten stark,
ersclnsnen. Os beginnt mit der Rsspreebung àor im dakrs 1928 ersobie-
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neuen Veröffentlichungen. Der erste Jahrgang soll drei Hefte, die folgen-
den sollen vier Hefte umfassen, so dass die Berichterstattung jeweilen schon

kurz nach dem Erscheinen der neuen Arbeiten erfolgen kann. Fast sämtliche

Länder, die forstliches Interesse bieten, sind nunmehr in der « Forstlichen
Rundschau » vertreten. Für das gesamte französische Sprachgebiet hat
Herr Forstingenieur GTwrZes Gwf in Zürich die Berichterstattung über-

iiommen.
Nun handelt es sich darum, den Jahresberichten dauernden Bestand

zu verschaffen. Wer irgendwie forstlich-literarisch tätig ist, und wer sich
auch um die Fortschritte in der Forstwissenschaft des Auslandes kümmert,
wird den Wert der Rundschau zu schätzen wissen. Aber mit dem Schätzen
allein ist es hier nicht getan. Das Unternehmen muss auch unterstützt
werden, und da scheint mir nun, dass alle kleinlichen Bedenken unterdrückt
werden sollten, um der Rundschau die universelle Bedeutung zu verschaffen,
die sie. verdient. Wir haben hier ein Unternehmen vor uns, an dem alle
Forstleute der Erde, die ja alle an derselben schönen Aufgabe arbeiten, in
gleichem Masse interessiert sind. Wer etwas mitzuteilen hat, wünscht auch
ausserhalb des Verbreitungsgebietes seiner Zeitschrift bekannt zu werden;
lind wer sich über irgendeine forstliche Frage Aufschluss verschaffen, oder
überhaupt über die Neuerscheinungen orientieren möchte, weiss, wo er
Aufschluss finden kann.

Man spricht heute so viel vom Rationalisieren im Forstbetrieb. Gibt
es aber auf irgendeinem Gebiete eine grössere Zersplitterung und Arbeits-
Vergeudung, als auf demjenigen der forstlichen Publikation Wohl kaum.
Solange nur wenige Länder auf dem Gebiete des Forstwesens hervortraten,
bestand ein Bedürfnis nach einer Uebersicht über die Neuerscheinungen
weniger. Aber heute genügt es nicht mehr, die deutsche und französische
Literatur zu verfolgen. Neue Sterne treten am forstlichen Horizont auf, und
manche von ihnen verbreiten schon einen solchen Glanz, dass man sie
beachten muss. Ich erinnere an die Vereinigten Staaten, die ost- und nord-
europäischen Staaten, die Mittelmeer- und Balkanländer, Japan usifr.

Es scheint mir daher, dass die Stellen, die der « ForaMicÄe«
se/m« » bisher noch skeptisch oder ablehnend gegenüberstanden, ihren
Standpunkt im Interesse der Förderung der Wissenschaft und der Bezie-
Illingen zwischen den Forstleuten verschiedener Staaten aufgeben sollten.

Die « Rundschau » ist ein Strauss, von Blumen aus aller Herren Länder,
der uns vierteljährlich auf den Schreibtisch gestellt wird. Er ist gebunden
mit dem grünen Band, das alle Forstleute der Erde eint. Wer wollte da
dem Gärtner, der sich die Mühe gibt, die Blumen zu sammeln und zu bin-
den, nicht dankbar sein '? AbiwcÄeZ.

Die Forstgesetzgebung des Kantons Luzern. Von "Oscar Cwrti. Gedruckt
bei Schill & Cie., Luzern, 1928.

Im ersten Teil dieser Berner Dissertation wird die Geschichte der
Forstgesetzgebung im Kanton Luzern dargestellt, die der Verfasser in
folgende Abschnitte gliedert : 1. die Zeit vor dem kantonalen Forstgesetz
von 1835; 2. das kantonale Forstgesetz von 1835; 3. das kantonale Forst-
gesetz von 1875; 4. die Entwicklung im Bund.
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-/.u vsrsobakken. IVer irgsndvis korstliob-literariseb tätig' ist, uncl ver sieb

ancb um dis Bortsobritts in der Borstvdssenscbakt des Auslandes kümmert,
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allein ist es bier niobt getan. Ras Rntsrnsbmsn muss auob unterstützt
vsrdsn, und da sebeint mir nun, dass alle kleinliobsn Bedenken unterdrückt
werden sollten, um der Rundseban die universelle Bedeutung /,u vsrsebakksn,
die sie verdient, Wir baben bier sin Rntsrnebmen vor uns, an dem alle
Borstlsute der Rrde, die ja alle an derselben sebonen àkgabs arbeiten, in
gleicbsm Nasse interessiert sind. Ver eirvvas mitzuteilen bat, vünscbt aueb

ausserbalb des Verbreitungsgebietes seiner ^eltsobrikt bekannt 7,u verdsn:
und vsr sieb über irgendeine korstlicbe Brage àkscbluss versebakken, oder

ülisrbaupt über die Rsuersebsinungen orientieren möebte. vsiss, vo er
Vuksobluss linden kann.

Nan spricbt beute so viel vom Rationalisieren im Forstbetrieb. Rikt
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bsacbten muss, leb erinnere an die Vereinigten Staaten, die ost- und nord-
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Standpunkt im Interesse der Börclsrung der Wlsssnsvbakt und der LsRe-
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vie Borstgeset/gebung des Rantons Rudern. Von Redruckt
bei Lebill à Ris,, Rudern, 1928,

Im ersten Beil dieser Berner Dissertation vird die Rssobicbte der
Borstgssst?gebung im Ranton Rudern dargestellt, die der Vsrkasssr in
kolgsnds Vbsebnitte gliedert: 1. die ^elt vor dem kantonalen Borstgssst?
von 183g; 2. das kantonale Borstgsset? von 1838; 8. das kantonale Borst-
gssst? von 187S; 4. die Rntvioklung im Bund,
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Nach einigen Angaben über die Nutzungsrechte der Markgenossen, die
auch im Kanton Luzern entweder als Realrechte oder als Personalberech-
tigungen vorkamen, erwähnt der Verfasser einige forstrechtliche Erlasse
aus der Zeit vom 13. bis 18. Jahrhundert : Forstverordnungen von Gemein-
den, Harzmandate, Holzausfuhrverbote. Ausführlicher wird die kantonale
Forstverordnung von 1764 behandelt, die für den ganzen Kanton verbind-
liehe Vorschriften enthielt, jedoch nie recht zur Geltung gelangen konnte.

Die Helvetik (1798—1803) brachte eine stark zentralistische Ordnung
des Forstdienstes für die sogenannten Nationalwaldungen : Eine Zentral
forstverwaltung und fünf Oberförstereien für das ganze Gebiet der helveti-
sehen Republick, jede Oberförsterei umfasste einige Förstereien, die wieder-
um in Waldbezirke unter Leitung von Bannwarten geteilt waren.
Gemeindewald durfte nicht verteilt werden.

Die Zeit der Mediation und Restauration (1803—1830) bedeutet für di<-

Forstwirtschaft des Kantons Luzern einen verhängnisvollen Rückschritt,
da die kantonalen Gesetzgeber dieser Periode die Aufteilung der Gemeinde-
wälder in Privathand nicht nur zuliessen, sondern geradezu förderten. E<

wurden in dieser Zeit im Kanton Luzern 30,000 Jucharten Gemeindewal-
düngen unter Private aufgeteilt bei einem Gesamtwaldbestand von 70.000
Jucharten.

Der zweite Abschnitt enthält eine eingehende Darstellung der Ent-
stehung und des Inhaltes des kantonalen Forstgesetzes von 1835, das gute
Vorschriften über die Bewirtschaftung und den Schutz der öffentlichen
Waldungen enthielt, dagegen wenig Einfluss hatte auf die Bewirtschaftung
der Privatwaldungen. Es fehlten auch die Beamten für die richtige Durch-
fUhrung des Gesetzes. Die im Gesetz vorgesehene Stelle eines Oberförsters
wurde im Jahre 1842 aufgehoben und erst im Jahre 1856 wieder ge-
schaffen. Ein vortreffliches Reglement für das kantonale Forstpersonal vom
Jahre 1857 und verschiedene Verordnungen und Kreisschreiben des Regie-
rungsrates trugen bei zur Förderung des Forstwesens.

Im dritten Abschnitt wird das Forstgesetz von 1875 und die weitere
Entwicklung des kantonalen Forstrechtes seit 1875 erörtert.

Der letzte Abschnitt des historischen Teiles enthält einen Ueberblick
über die eidgenössische Forstgesetzgebung seit dem ersten eidgenössischen
Forstpolizeigesetz vom Jahre 1876.

Der zweite Teil der Arbeit ist der Darstellung des geltenden eidge-
nössischen und luzernischen Forstrechtes gewidmet. Zunächst werden ver-
schiedene forstrechtliche Begriffe umschrieben : Forstrecht, Wald, öffent-
lichrechtliche und privatrechtliche Forstvorschriften, Forstwirtschaft, Forst-
wirtschaftspolizei und Forstschutzpolizei. Je ein Kapitel handelt von der
Einteilung in öffentlichen und privaten Wald und von der Unterscheidung
in Schutz- und Nichtschutzwaldungen.

In einem ausführlichen Kapitel über Bewirtschaftung und Schutz des
Waldes erörtert der Verfasser: «) die Bestimmungen über Vermarchung
und Vermessung: öj die Vorschriften zum Schutz des Waldes gegen jede
Beschädigung durch den Berechtigten selbst: c) die Vorschriften zum Schutz
des Waldes gegen schädliche Rechte: d) die Bestimmungen zum Schutz
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Laed einigen àgaden über die dlut^ungsreolitk der Ilarkgsuossen, di>;
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vurde im dakrs 1842 aukgsdodsn und srst im dadrs 1856 vieder ge-
sodakksn. Lin vortrskkliodss Reglement kür das kantonale Lorstpsrsonsl vom
dadre 1857 und vsrsodiedsns Verordnungen und Lreissodreiben des Regie-
rungsratss trugen bei ?.ur Lördsrung des Lorstvssens.

Im dritten cldsodnitt vird das Lorstgesst? von 1875 und die vsitere
Lntvioklung des kantonalen Lorstrsodtss seit 1875 erörtert.

Der letzte ^.dscdnitt des distorisedsn Lsilss entkält sinsn Deberbliok
über die sidgsnössisods Lorstgs8st7,gsbung seit dem ersten sidgenössisodsn
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Der ?.veitö Rsil der Arbeit ist der Darstellung des geltenden eidgs-
nössiseden und Iu7.srnisodsn Lorstroodtes gsvidmst. ?iunscdst verdsn vsr-
sedisdsns korstreodtlieds lZegrikks umsodrieben: Lorstrscirt, IVaid, ökksnt-
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In einem ausküdrliodsn Lapitsl über Bsvirtsodaktung und 8ol>ut7 des
IVaides erörtert der Verkasser: «) die Bestimmungen über Vermarodung
und Vermessung; 6) die Vorsedrikten xuiu 8o.dut?. des IVaides gegen jede
lZssodädigung durod den lZsrsodtigtsn selbst! <?) die Vorsedrikten ?.um Lodut/.
des IValdes gegen sedädliode Rsodte: ci) die Bestimmungen 7um Fodut?.
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des Waldes gegen Dritte und e) verschiedene Sondervorschriften. — In
einem weitern Kapitel wird die Organisation der kantonalen Forstbehörden

dargestellt.
Ein kurzer dritter Teil handelt von der wirtschaftlichen Bedeutung

des Waldes und enthält statistische Angaben über die Waldungen des Kan-
tons Luzern.

Zum Schlüsse stellt der Verfasser in einem Rückblick fest, dass im
Kanton Luzern die öffentlichen Waldungen fast ausnahmslos tadellos be-

wirtschaftet werden, dass jedoch in den privaten Waldungen, die drei Viertel
des gesamten Waldes umfassen, noch viel geschehen könnte hinsichtlich
ihrer Aufschliessung, ihrer Sicherung und Arrondierung und ihrer Ver-

mehrung.
Die Abhandlung Curtis gibt in ihrem ersten Teil einen interessanten

Ueberblick über die Entwicklung der forstrechtlichen Gesetzgebung in einem

Kanton; der zweite Teil enthält eine gute Zusammenstellung der geltenden
forstrechtlichen Vorschriften, ohne dass jedoch auf einzelne Streitfragen,
die ja auch auf diesem Rechtsgebiete nicht fehlen, näher eingetreten wird.

Z.

Schweizerischer Forstkalender. Taschenbuch für Forstwesen, Holzgewerbe,
Jagd und Fischerei. Vierundzwanzigster Jahrgang, 1929. Herausgegeben
von Roma« Felber, Forstingenieur, Bern. Druck und Verlag von
Huber & Co., Frauenfeld.

Aeusserlich unterscheidet sich der neue Jahrgang nicht von seinen

Vorgängern und auch der Inhalt ist im wesentlichen derselbe geblieben.
An Stelle der «Verständigung zwischen dem Schweizerischen Forst-

verein und dem Schweizerischen Holzindustrieverein» vom 16. Dezember
1905 über eine einheitliche Holzklassierung, die auf dem Papier geblieben
ist, sind die von der schweizerischen forstlichen Zentralstelle in Solothurn
aufgestellten lind nach langen Beratungen mit den Vertretern der Holz-
Produzenten und -konsumenten angenommenen Normen für einheitliche
Sortierung des Stammholzes getreten, die bereits im laufenden Jahr in
zahlreichen Verwaltungen angewendet werden.

Ferner finden wir an der Stelle der bisherigen V/G-Werte, die nur nach
der Höhe geordnet waren, die neuen, auch nach Stärkeklassen geordneten
V/G-Werte von fVwry, und zwar für Fichte, Tanne, Föhre, Buche, Eiche, des

gleichalterigen Hochwaldes und für Fichte und Tanne des Plenterwaldes.
Die neuen Werte bilden zweifellos ein sehr wertvolles Mittel zur Fest-

Stellung der wirklichen Massen bei Waldwertberechnungen und Schlagan-
Zeichnungen. Bei Forsteinrichtungsarbeiten wird der Taxator, der bisher für
seine Massenberechnungen die V/G-Werte verwendete, sich die Frage vor-
legen müssen, ob er die alten Aufnahmen mit den neuen Faktoren neu
berechnen, oder bei den alten Werten bleiben wolle, um Zuwachssprünge zu
vermeiden, die nur auf die Anwendung verschiedener Tafeln zurückzuführen
sind. Die wiederholten Aenderungen der V/G-Werte dürfte da und dort den

Uebergang zum unveränderlichen Einrichtungstarif erleichtern.
Wir entnehmen dem Kalender schliesslich noch, dass die gütige Mutter

Helvetia nun auch Beiträge an die Kosten der Beschaffung einwandfreien
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des lValdes gegen Oritts und e) v^srsodisdens Londervorsedriktsn. — la
einem weitsrn Rapitsl wird dis Organisation der kantonalen Lorstdsdördsn
dargestellt.

Lin kurcsr dritter Veil dandslt von dsr virtsedaktliedsn Redsutung
àks IVaides nncl sntdält statistiseds àgaden üder dis lValdungsn des Ran-
long l.ucerii.

2mm Lvdlusss stellt der Verkasssr in einem küokdliek lest, dass im
Ranton Lucern die ôkksntlieden ^Valdungen kast ausnadmslos tadellos de-

wirtscdaktst werden, dass ^edoed in den privaten IValdungen, dis drei Viertel
des gesamten IValdes umkasssn, nood visl gssodsdsn könnte divsiekìlied
idrsr ^.uksedliessung, idrer Liedsrung und àrondisrung nnd idrer Ver-

medrung.
Ois ^ddandlung Ourtis gidt in idrem ersten Oeil einen interessanten

llsberdliek üder die Lntvieklung dsr korstrsedtliedsn Ossstcgedung in einem

Ranton; dsr cweits Veil sntdält sine guts Zusammenstellung dsr geltenden
korstrsedtliedsn Vorsvdrikìsn, odne dass ^edocd auk einzelne Ltrsitkragsn,
die ja auelr auk diesem Reedtsgsdiete niedt leiden, näker eingetreten wird.

8edwelceriseder Lorstdalelnler. Vascdenducd kür Lorstwesen, Rolcgevsrds,
dagd und Liscdsrei. Visrundcwancigster dadrgang, 1929. Rsrausgegsdsn
von Ikoma» Rckbe?', Lorstingsnisur, Lern. Oruok und Verlag von
Ruder A Oo., Lrausnksld.

àusserlivd untsrsedsidst sied der neue >7àgs«g niedt von seinen

Vorgängern und aued der Indalt ist im vesentliedsn dsrsslds gsdlisdsn.

à Ltellö dsr «Verständigung cwisvden dsm Ledwsiceriseden Lorst-
verein und dsm Ledveiceriseken Rolcindustrisvsrein » vom 16. Oecembsr
199S üder eins eindeitlicdv Rolcklassisrung, dis auk dem Oapier gsdlisdsn
ist, sind die von dsr scdvsicsrisodsn korstliedsn Zentralstelle in Lolotdurn
aukgsstsllten und naed langen Oeratungsn mit den Vertretern dsr Roll!-
Producenten und -Konsumenten angenommenen Rormsn kür eindeitlieds
Lortisrung des istammdolcss getreten, die dersits im lauksndsn dadr in
cadlreioden Verwaltungen angewendet werden.

Körner kinden wir an dsr Ltslls dsr disderigen V/O-lVsrts, die nur naed
der Röds geordnet waren, die neuen, aued naed Ltärksklassen geordneten
V/O-lVerts van àrU, und cwar kür Liedte, Vanne, Lödre, lZueds, Liede, des

gleiedaltsrigsn Roedvaldss und kür Liodts und Vanne des Llenterwaldss.
Ois neuen IVerte dilden cwsiksllos ein sedr wertvolles Mittel cur Lest-

Stellung dsr wirklicdsn Massen dei lValdwsrtdereednungsn und Ledlagan-
csiednungsn. Lei Lorsteinriektungsardsitsn wird dsr Vaxator, dsr disder kür
seine Massendersednungsn die V/O-lVsrte verwendete, sied die Lrags vor-
legen müssen, od er die alten àknadmen mit den neuen Laktorsn neu
dsrsednen, oder dei den alten Vierten dleiden wolle, um 2mwaedssprüngs cu
vermeiden, die nur auk die Vn^vsndung versediedsner Vaksln curückcuküdren
sind. Oie wiedsrdoltsn Aenderungen der V/O-lVsrts dürkts da und dort den

liedergang cum unvsränderliedsn Linriedtungstarik srlsiedtsrn.
IVir entnedmsn dsm Ralender sedliesslied noed, dass die gütige Muttsr

Helvetia nun aued Reiträge an die Rosten der lZesedakkung sinwandkrsien
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Saatgutes ausrichtet, wobei die Kontrolle an die Kreisforstbeamten delegiert
wird.

Einer besonderen Empfehlung bedarf der Forstkalender kaum mehr.
Er ist mit seinem reichen Inhalt längst das unentbehrliche Taschenbuch
für Studierende und praktisch tätige Forstwirte geworden und erfreut Sich

darüber hinaus im Kreise der Holzindustriellen und Holzhändler grosser
Beliebtheit. K.

Deutscher Jägerkalender 1929. Herausgegeben vom Verlag « Der Deutsche

Jäger », F. C. Mayer, München.

Was man in jedem derartigen Taschenbuch zuerst sucht, ein Inhalts-
Verzeichnis, fehlt hier merkwürdigerweise. Naturgemäss ist sodann der

verfügbare Raum sehr stark durch die verschiedenen, in Deutschland gül-
tigen jagdgesetzlichen Bestimmungen' beansprucht. An die 40 Seiten nimmt
das Verzeichnis aller grossen Jagd- und Hundezuchtvereinigungen (Schweiz
inbegriffen) ein. Einige Artikel von allgemeinem Interesse sind kurz und

gut abgefasst, wovon wir den jagdlichen «Knigge», über die Anstands-
pflichten des Jagdgastes, noch manchem Schweizerjäger recht gerne ins
stille Kämmerlein mitgeben möchten. B.

Oin Tennar (Ueber Baumstämme), av EBös Afor/c (Bilag til « Tidsskrift for
Skogbruk », hefte 9, Oslo 1928).

Dank seiner zahlreichen Abbildungen, insbesondere lehrreichen Mikro-
Photographien, zeigt uns die Broschüre von E. Mork, wenn auch in nor-
wegischer Sprache geschrieben, dass die sehr komplexe Frage des exzen-
trischen Wachstums und der begleitenden anatomischen Differenzierung
von den skandinavischen Förstern nicht vernachlässigt wird.

Nachdem er die Arbeiten von R. Hartig, Cieslar, Jaccard und Engler
über die Beziehungen zwischen exzentrischem Wuchs und Schwerkraft
erwähnt hat, untersucht der Autor die anatomische Struktur, Form und
Dimensionen der Tracheiden, die Eigenschaften des Zug- und Druckholzes,
usw. in einigen konkreten Fällen, insbesondere bei einer Fichte, deren
Stamm entgegengesetzte Krümmungen und entsprechende Exzentrizität-
Variationen aufweist. F. J.

lUtittcUunfl ÖC0

3'tn Januar 1929 Werben bie ©injaljlungâfdjeine für ben Qaljresbeitrag
pro 1928/29 (g-r. 12, einfdjliefslid) eine ber beiben Qeitfcfjrtften) cm bie Mit»
glieber beë ©djWeijerifdjen fjrorftberemë oerfanbt. SBir bitten um Senütjmtg
ber (Sinjafjtungsfdjeine unb prompte ©injatjlung auf unfer ifloftdjecîfonto
V a 1079, @otot£)urn. 33i§ Mitte Februar nicfjt einbejaljlte Beiträge Werben

mittels ißoftnacfinafjme erhoben.

6 o I o t ^ u r ix, im Sejentber 1928. $n ®affier.
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LuutKutss uusriektet, >voksi die Kontrolle un dis krsiskvrstksumten deleZiert
vird.

Diner kesondersn DmpkeklunA ksdurk der Dorstkulender kaum mekr.
Dr ist mit seinem rsioken Inkult lünAst dus unentkekrlieks Duseksnkuek
kür Ltudisrsnds und pruktisvk tütixe Dorstvirte Z'svordsn und srkreut Siok

durüker kinuus im kreise dor Kolxindustrisllen un à llolrdiündlsr grosser
Lslisbtkeit. X.

Oeutseker .lüxerkuleiider 1929. IleruusAeAsksn vom Verlag « ver Deutsoke

.lüxsr», D. D. Nu^sr, Nüneksn.

Vus mun in sedem derui-ti^sn Duseàsnkuok Zuerst suekt, ein InKults-
vsrnsieknis, keklt kisr merkvürdiAsrrveise. kuturAömüss ist sodunn der

vsrküAkuro Ruum sokr stark clurok die versokiedsnen, in Dsutsoklund Aül-
tiZen suAdAssoklioken llestimmunAsn' keunspruolit. ^.n <lio 49 Leiten nimmt
dus Vsr?eioknis aller Zrosssn duZd- und kunde^uoktvereiniKunAen tLokvsie
inbsArikksn) sin. kini^e àtikel von ullAsmeinsm Interesse sind Kur? und

Aut ubAskusst, vovon vor den suAdlivksn «kniKAS». üker dis àsìunds-
pklioktsn des duxdxustss, noek munokem 8ekvei?ersüMr reekt xerno ins
stille Kümmsrloin mit^eken möokten. /I.

Oin Dennur (Dekor Luumstümme), uv M,s illo?/r (Lilux til « l'idsskrikt kor

Lko^kruk », kokte 9, Dslo 1928).

Dank seiner ^uklreioksn ilkdildunZ'en, inskssondsre lskrreioksn Nikro-
pkotoArupkion, weisst uns die Lrosoküre van II, Nork, wenn uuok in nor-
rvsAiseker Lpruoke Aosekrisken. dass die sskr Komplexe Drugs âes extern
triseksn Vuekstums und der koglsitondsn unutomisekon Dikksrenr.ier^rng
von den skundinuvisokon Dorstorn niekt vsrnueklüssigt vird.

kuokdom er die àksiten von R. Hurtig, Dieslur, duoourd und Dngler
über die Lo^iokungsn ^rviseksn sxi5ontrisoksm Vueks und Lokvorkrukt
errvüknt kut, untsrsuckt der àtor die unutomisoke Ltruktur, Dorm und
Dimensionen der Druokeiden, die Digensokukten des 5lug- und Druekkàes.
usv. in einigen konkreten Dullen, inskssondsre bei einer Diokte, deren
Ltumm entgegengesetzte Krümmungen und sntspreekende Kx7.ontri?.itüt-
vuriutionsn uukvoist. D. d.

Mitteilung des Kassiers.

Im Januar 1929 werden die Einzahlungsscheine für den Jahresbeitrag
pro 1928/29 (Fr. 12, einschließlich eine der beiden Zeitschriften) an die Mit-
glieder des Schweizerischen Forstvereins versandt. Wir bitten um Benützung
der Einzahlungsscheine und prompte Einzahlung auf unser Postcheckkonto

V u 1979, Solothurn. Bis Mitte Februar nicht einbezahlte Beiträge werden
mittels Postnachnahme erhoben.

Solothurn, im Dezember 1928. Der Kassier.
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